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Einschließlich der 1. Änderung
Einschließlich der 2. Änderung und Erweiterung
Einschließlich der 3. Änderung
Einschließlich der 4. vereinfachten Änderung, Wolters Partner, Coesfeld Oktober 2007
Einschließlich der 5. vereinfachten Änderung, Wolters Partner, Coesfeld 25.06.2009

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am                    gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Es handelt sich um ein vereinfachtes 
Verfahren nach § 13 BauGB. Dieser Beschluß ist am                      ortsüblich bekanntgemacht worden.
Sassenberg, den

Gem. § 13 (2) Nr. 2 BauGB wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom                   bis                an der Bauleit-
planung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange in der Zeit
vom                    bis                   an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung ist gem. § 10 BauGB am                        durch den Rat der Stadt als Satzung
beschlossen worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung wurde am                            gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) 
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

Korrektur der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

FÜR DIE VEREINFACHTE 5. ÄNDERUNG
ERLÄUTERUNGEN

1 Verschiebung der „Öffentliche Verkehrsfläche“ - teilweise Festsetzung als „Fuß- und Radweg“

2 Änderung von „Öffentlicher Verkehrsfläche“ in „Dorfgebiet“.

3 Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Erweiterung der überbaubaren Fläche auf der Parzelle 34 (alt) 242 (neu).4
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FLÄCHE ZUR ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

25.06.2009 5. vereinfachte Änderung

5,0

4,0

F
+
R

3,0

3,0

Einschließlich der vereinfachten Änderung lt. Ratsbeschluss vom 17.04.2012

19.05.2016 vereinfachte Änderung
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MD ED

I   0,4   0,5

17°
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ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am ............................. gem. § 2 i.V.m. § 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen, die 7. Änderung dieses Bebauungsplanes aufzustellen. Dieser 
Beschluss ist am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Der Rat der Stadt hat am ............................. gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, diesen
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Sassenberg, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in
 

Diese 7. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ............................. bis ............................. einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am .............................
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
BauGB durchgeführt.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am .............................gem. § 10 BauGB die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Sassenberg, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss der 7. Änderung des Bebauungsplanes  am .............................  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister
 

FÜR DIE 7. ÄNDERUNG
ERLÄUTERUNGEN

Erweiterung der überbaubaren Fläche

- Erhöhung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse

- Streichung der Geschossflächenzahl

- Änderung der Bauweise von "nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig" in "abweichende 
Bauweise"
und Aufnahme der textlichen Festsetzung:
Für den Geltungsbereich der 7. Änderung ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Eine 
Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m ist grundsätzlich zulässig. Zur östlichen 
Grundstücksgrenze sind die Hauptbaukörper ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten.

Aufnahme der textlichen Festsetzung gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB Nr. 1

Festsetzung eines Zu- und Abfahrtsverbot

Änderung des Hinweises 
Denkmalschutz:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt Sassenberg als Untere Denkmalbehörde und/oder der 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/591 8911), unverzüglich 
anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde 
die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 
Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 
2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den 
sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, 
kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des 
Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem 
Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz 
NW).

Aufnahme des Hinweises 
Artenschutz:
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gegenüber „Gebäudefledermäusen“ ist rechtzeitig vor 
Durchführung von Abbrucharbeiten eine qualifizierte, fachgutachterliche Abbruchbegehung 
erforderlich. In Abhängigkeit der Ergebnisse der Abbruchbegehung können weitere Maßnahmen 
zum Schutz von Fledermäusen und ggf. Vogelarten erforderlich werden, die dann mit dem 
Fachgutachter und der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sind.
Die Abbrucharbeiten sind zum Schutz von Gebäudebrütern und Fledermäusen außerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeiten, d.h. vom 01.10 bis zum 28./ 29.02 des Folgejahres durchzuführen. Eine 
Ausnahme von der zeitlichen Vorgabe ist möglich, wenn – neben dem Ausschluss von 
Fledermäusen – auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln durch eine fachgutachterliche 
Kontrolle ausgeschlossen werden können. Falls sich Hinweise auf eine Quartiernutzung ergeben, 
sind weitere Maßnahmen in Abstimmung mit Unteren Natuschutzbehörde erforderlich.
Gehölzentfernungen sind in Anlehnung an § 39 BNatSchG nicht innerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeiten, d.h. im Zeitraum vom 01.10 bis zum 28./ 29.02 des Folgejahres möglich.
In Anlehnung an den zukünftig in Kraft tretenden § 41a BNatSchG „Schutz von Tieren und 
Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ wird – um ggf. nachträgliche 
Umrüstungen zu vermeiden – empfohlen, für die Außenbeleuchtung nur insekten- und 
fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 
500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % zu verwenden (geeignete marktgängige 
Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit einem Farbton, z.B. 
warmweiß, gelblich, orange, amber, Farbtemperatur von 2700 Kelvin oder weniger). Die 
Beleuchtung sollte möglichst niedrig aufgestellt und geschlossene Lampenkörper verwendet 
werden, sodass das Licht nur direkt nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Flächen 
sollten vermieden werden. Die Beleuchtungsdauer sollte auf das absolut notwendige Maß 
begrenzt werden.
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GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DER 7. ÄNDERUNG
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DER ERWEITERUNG
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7. Änderung

Bereich der 7. Änderung

ABWEICHENDE BAUWEISEa

die 6. Änderung ist nicht enthalten

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung der Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - Plan V) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) vom 
21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 08.07.2016 (GV. 
NRW. S. 559), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
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GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN GEM. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1. Stellplätze
In dem Plangebiet der 7. Änderung sind je Wohneinheit 1,25 Stellplätze auf dem privaten 
Grundstück nachzuweisen. Bei ungerader Zahl ist die Summe der nachzuweisenden 
Stellplätze aufzurunden.
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